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Ergebnisbericht 

Ergebnisbericht zum Verfahren zur 
Akkreditierung des Doktoratsstudiengangs 
„Nursing Practice & Leadership“ der 
Paracelsus Medizinische Privatuniversität – 
Privatstiftung, durchgeführt in Salzburg 

1 Antragsgegenstand 

Die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria (AQ Austria) führte ein Verfahren 
zur oben genannten Akkreditierung gemäß § 24 Hochschul-Qualitätssicherungsgesetz (HS-
QSG), BGBl I Nr. 74/2011 idgF, iVm § 2 Privathochschulgesetz (PrivHG), BGBl. I Nr. 74/2011 
idgF sowie § 18 Privathochschul-Akkreditierungsverordnung 2021 (PrivH-AkkVO 2021) durch. 
Gemäß § 21 HS-QSG veröffentlicht die AQ Austria folgenden Ergebnisbericht: 
 

2 Verfahrensablauf 

Das Akkreditierungsverfahren umfasste folgende Verfahrensschritte:  
 

Verfahrensschritt Zeitpunkt 

Antrag eingelangt am 15.12.2021 

Mitteilung an Antragstellerin: Prüfung des Antrags durch die Geschäftsstelle 17.03.2022 

Überarbeiteter Antrag eingelangt am 22.03.2022 

Mitteilung an Antragstellerin: Abschluss der Antragsprüfung 23.03.2022 

Bestellung der Gutachter*innen und Beschluss über Vorgangsweise des 
Verfahrens 13.04.2022 
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Information an Antragstellerin über Gutachter*innen 13.04.2022 

Einwand der Antragstellerin zu den Gutachter*innen eingelangt am 20.04.2022 

Befassung mit Einwand zu Gutachter*innen 25.04.2022 

Erneute Bestellung der Gutachter*innen 25.04.2022 

Erneute Information an Antragstellerin über Gutachter*innen 27.04.2022 

Virtuelle Vorbereitungsgespräche mit Gutachter*innen 13.05.2022 
25.05.2022 

Nachreichungen vor dem Vor-Ort-Besuch eingelangt am 02.06.2022 

Vorbereitungstreffen mit Gutachter*innen 07.06.2022 

Vor-Ort-Besuch 08.06.2022 

Nachreichungen nach dem Vor-Ort-Besuch eingelangt am 15.06.2022 

Vorlage des Gutachtens 02.07.2022 

Übermittlung des Gutachtens an Antragstellerin zur Stellungnahme 05.07.2022 

Stellungnahme der Antragstellerin zum Gutachten eingelangt am 06.07.2022 

Stellungnahme der Antragstellerin zum Gutachten an Gutachter*innen 07.07.2022 

Übermittlung der Kostenaufstellung an Antragstellerin zur Stellungnahme 02.08.2022 

Stellungnahme der Antragstellerin zur Kostenaufstellung eingelangt am 02.08.2022 

 
 

3 Akkreditierungsentscheidung 

Das Board der AQ Austria hat am 21.09.2022 entschieden, dem Antrag der Paracelsus 
Medizinische Privatuniversität Salzburg – Privatstiftung auf Akkreditierung des 
Doktoratsstudiengangs „Nursing Practice & Leadership“, durchgeführt in Salzburg, unter zwei 
Auflagen stattzugeben, da die Akkreditierungsvoraussetzungen gemäß § 24 Abs. 4 HS-QSG in 
Verbindung mit § 2 PrivHG sowie § 18 PrivH-AkkVO 2021 mit Ausnahme von 
§ 18 Abs.  4 Z 1 lit. d und Z 9 lit. b PrivH-AkkVO 2021 erfüllt sind. Die Akkreditierung erfolgt 
gemäß § 24 Abs. 9a HS-QSG unter folgenden Auflagen: 
 

1. Die Privatuniversität weist bis 12 Monate ab Eintritt der formellen Rechtskraft des 
Bescheids nach, dass gemäß § 18 Abs. 4 Z 1 lit. d PrivH-AkkVO 2021 jene 
Lehrveranstaltungen, die NQR-Niveau 7 entsprechen, auch in den Modul- und 
Lehrveranstaltungsbeschreibungen entsprechend ausgewiesen werden. 
 

2. Die Privatuniversität weist bis 12 Monate ab Eintritt der formellen Rechtskraft des 
Bescheids nach, dass gemäß § 18 Abs. 4 Z 9 lit. b PrivH-AkkVO 2021 das Verfahren 
zur Anrechnung der zwölf „Refresher“-Lehrveranstaltungen (NQR-Niveau 7), die ein 
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einheitliches Niveau zu Beginn des geplanten Doktoratsstudiengangs herbeiführen 
sollen, für die Studierenden transparent dargestellt wird.  

 
Die Entscheidung wurde am 13.10.2022 von der*vom zuständigen Bundesminister*in 
genehmigt. Der Bescheid wurde mit Datum vom 28.10.2022 zugestellt. 
 
 

4 Anlage/n 

• Gutachten vom 02.07.2022 
• Stellungnahme vom 06.07.2022  



 

 

Gutachten zum Verfahren zur Akkreditierung 
des Doktoratsstudiengangs "Nursing Practice 
& Leadership" der Paracelsus Medizinische 
Privatuniversität Salzburg – Privatstiftung, 
durchgeführt in Salzburg 
 
gemäß § 7 der Privathochschul-Akkreditierungsverordnung 2021 (PrivH-AkkVO 2021) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wien, 02.07.2022  
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Am 08.06.2022 fand ein Vor-Ort-Besuch in den Räumlichkeiten der antragstellenden Einrich-
tung am Standort Salzburg statt. 

2 Vorbemerkungen 
Mit dem vorgelegten Antrag zur Akkreditierung des geplanten Doktoratsstudiengangs "Nursing 
Practice & Leadership" setzt die Paracelsus Medizinische Privatuniversität (PMU) auf einen 
neuen Studiengang im bereits etablierten Fachbereich Pflegewissenschaft und - praxis. Der 
Gutachter*innengruppe zeigte sich im Rahmen des Vor-Ort-Besuchs, dass der geplante Studi-
engang in bewährte Hochschulstrukturen eingebettet werden und insbesondere von den Erfah-
rungen der langjährigen Hochschulakteur*innen profitieren soll. Insgesamt wird, aus Sicht der 
Gutachter*innen, durch die Arbeiten an der PMU ein wesentlicher Beitrag zur Weiterentwicklung 
der Pflegewissenschaft im deutschsprachigen Raum geleistet, was sich auch in den Haltungen 
der Gesprächspartner*innen im Rahmen des Vor-Ort-Besuchs am 08.06.22 zeigte. So konnten 
die Gutachter*innen während des Vor-Ort-Besuchs mit den Akteur*innen der PMU in eine kon-
struktive Diskussion eintreten, die für die Aufgabe der Begutachtung insgesamt förderlich war. 
Ausdrücklich ist zu betonen, dass der Wille zur Weiterentwicklung des Fachbereichs Pflegewis-
senschaft von den Gutachter*innen sehr begrüßt wird, wie er sich im Rahmen des Vor-Ort-
Besuchs deutlich zeigte. 

Der Gutachter*innengruppe wurde ein gut strukturierter Antrag vorgelegt, der sich an den Ak-
kreditierungskriterien der AQ Austria orientiert. Gleichwohl blieben nach dem Aktenstudium 
auch Fragen offen, die mittels Nachreichungen vom 02.06.22 weitgehend beantwortet wurden 
- aber auch Anlass für weitere Fragen im Rahmen des Vor-Ort-Besuchs boten. Der geschriebene 
Antrag war eine gute Grundlage, um im Zuge des Vor-Ort-Besuchs die Strukturen und Prozesse 
des geplanten Ph.D. Studiengangs "Nursing Practice & Leadership" zu verifizieren bzw. um den 
aktuellen Stand der Entwicklungsprozesse erfahren zu können. Positiv ist zu erwähnen, dass 
die Beteiligten der PMU immer zeitnah um Klärungen bemüht waren, wenn sich Fragen in der 
Gutachter*innengruppe ergaben. Die Gutachter*innengruppe dankt den Akteur*innen der PMU 
für die konstruktive und insgesamt förderliche Zusammenarbeit. 
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deutschsprachigen Raum bisher nicht etabliert und orientiert sich, in Anlehnung an die "Ameri-
can Association of Colleges of Nursing" (AACN), am US-amerikanischen Vorbild. Um die in den 
Zielen der zukünftigen Rolle formulierten Aufgaben, wie z.B. Veränderungen zu implementieren 
und zu begleiten sowie pflegewissenschaftliches Wissen zu erforschen und zu lehren, erfüllen 
zu können braucht es ein breites Kompetenzprofil. Das von der PMU entwickelte Curriculum 
ermöglicht aus Sicht der Gutachter*innen diesen Kompetenzerwerb, der die Absolvent*innen 
auf die Ausübung dieser Rolle vorbereitet. 

Unklarheiten bezüglich des NQR ergaben sich jedoch aus der Praxis der PMU, die sogenannte 
"Refresher-Kurse" zu Beginn des geplanten Studiengangs auf Niveau NQR-7 anbietet, um die 
heterogenen Voraussetzungen der Studierenden auszugleichen. Siehe dazu die Ausführungen 
in Kapitel § 18 Abs. 4 Z 9. Dies wird von den Gutachter*innen zwar als wichtige Maßnahme, 
die auch zur Qualitätssteigerung im Doktoratsstudiengang selbst und des wissenschaftlichen 
Outputs beitragen kann, anerkannt und als sinnvoll erachtet. Da diese zwölf Lehrveranstaltun-
gen im Curriculum aber als Teile des geplanten Doktoratsstudiengangs und nicht extra als so-
genannte "Refresher-Kurse" ausgewiesen sind, entstand hierzu eine Verwirrung unter den Gut-
achter*innen. Dies konnte zwar im Gespräch aufgeklärt werden, trotzdem bleibt die Tatsache 
bestehen, dass die intendierten Lernergebnisse dieser zwölf Lehrveranstaltungen aus Sicht der 
Gutachter*innen nicht, wie in den Modul- und Lehrveranstaltungsbeschreibungen der PMU be-
schrieben, dem NQR-8 entsprechen, sondern tatsächlich NQR-7 zuzuordnen sind. 

Beurteilung 

Aufgrund der Beschreibungen im Antrag und den weiterführenden Erläuterungen während des 
Vor-Ort-Besuches erachten die Gutachter*innen das Kriterium als mit Einschränkung erfüllt. 
Das Profil und die intendierten Lernergebnisse des Studiengangs sind klar formuliert; umfassen 
fachlich-wissenschaftliche sowie personale und soziale Kompetenzen und entsprechen den An-
forderungen der angestrebten beruflichen Tätigkeitsfelder. Jedoch entsprechen die intendierten 
Lernergebnisse der zwölf sogenannten "Refresher-Lehrveranstaltungen" aus Sicht der Gutach-
ter*innen nicht, wie in den Modul- und Lehrveranstaltungsbeschreibungen der PMU beschrie-
ben, dem NQR-8, sondern sind tatsächlich NQR-7 zuzuordnen (siehe auch § 18 Abs. 4 Z 9). 

Auflage 

Die Gutachter*innen empfehlen dem Board der AQ Austria, folgende Auflage zu erteilen: Die 
antragstellende Institution weist in einem Zeitraum von bis zu zwei Jahren nach, dass jene 
Lehrveranstaltungen, die NQR-Stufe 7 entsprechen, auch in den Modul- und Lehrveranstal-
tungsbeschreibungen entsprechend ausgewiesen werden. 

Empfehlung 

Die Gutachter*innen empfehlen der antragstellenden Institution, die zwölf Lehrveranstaltun-
gen, die der sogenannten "Refresher Phase" dienen und die dem NQR 7 entsprechen, bzw. für 
die man sich auch Lehrveranstaltungen aus Masterstudiengängen etc. anrechnen kann, als ei-
genes Modul auszuweisen. Dies sollte deutlich als eigener Teil des Doktoratsstudiengangs, z.B. 
in einer Art Studieneingangsphase, dargestellt werden. Weiters sollte den Studierenden auch 
deutlich kommuniziert werden, dass dieses Modul als "Refresher"-Lehrveranstaltungen und da-
her als Eingangsphase zu den Kernmodulen des Doktoratsstudiengangs dienen (siehe auch § 
18 Abs. 4 Z 9). 
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Monografie oder als publikationsbasierte Ph.D. Thesis verfasst werden. Letztere verlangt vier 
Publikationen mit dem Status "angenommen" (siehe auch § 18 Abs. 4 Z 4). Für die Vermittlung 
des Lerninhalts innerhalb der Module werden unterschiedliche Lernmethoden verwendet, die es 
den Studierenden ermöglichen, sich aktiv am Lernprozess zu beteiligen. 

Das Institut für Pflegewissenschaft und -praxis der PMU verfügt seit über zehn Jahren über ein 
ausgewiesenes Forschungsprogramm. Laufende Projekte werden im Antrag ausgewiesen und 
deren Bezug zu den inhaltlichen Modulen aufgeführt (S. 16-25). Die Gutachter*innen hinter-
fragten im Zuge des Vor-Ort-Besuchs, ob eine publikationsbasierte Thesis im Zeitraum von drei 
Jahren abgeschlossen werden kann; insbesondere vor dem Hintergrund der langen Publikati-
onsprozesse bei den Verlagen. Die Gesprächspartner*innen der PMU vertraten im Rahmen des 
Vor-Ort-Besuchs die Ansicht, dass aufgrund des bereits vorgängig entwickelten Proposals eine 
erste Publikation bereits innerhalb der ersten zwölf Monate möglich sei. Sie verwiesen weiter 
darauf, dass drei Jahre die Mindeststudiendauer sei und eine Verlängerung zu reduzierten Stu-
diengebühren eine Option darstelle. Aus studentischer Sicht wurde dieser Aspekt jedoch eben-
falls kritisch kommentiert: «Es ist möglich, aber schwierig». Allerdings wurde die Betreuung 
durch die PMU sehr positiv bewertet (siehe auch § 18 Abs. 3 Z 2). 

Das geplante Studium soll, anders als der bereits bestehende Ph.D. Studiengang "Nursing and 
Allied Health Sciences", nicht in Teilzeit absolviert werden können. Die PMU hat sich laut eigner 
Aussagen aufgrund ihrer bisherigen Erfahrungen mit dem bereits bestehende Ph.D. Studien-
gang "Nursing and Allied Health Sciences" bewusst dazu entschieden, um die Ph.D. Abschluss-
quote zu erhöhen (siehe auch § 18 Abs. 4 Z 4). Eine Teilzeitversion wird gemäß der Studien-
gangsleitung dann in Betracht gezogen werden, wenn die Erfahrungen zeigen, dass dies absolut 
notwendig ist. 

Der modulare Aufbau in Verbindung mit zunehmendem Schwerpunkt auf die Bearbeitung der 
Thesis macht es aus Sicht der Gutachter*innen möglich, die intendierten Lernergebnisse inner-
halb von drei Jahren zu erreichen, da sich die Studierenden aufgrund des Vollzeitstudiums aus-
schließlich darauf konzentrieren können. Trotzdem ist die Gefahr einer Überforderung bei den 
Studierenden aufgrund der vielen Lernziele aus Sicht der Gutachter*innen gegeben. Die Ent-
scheidung der PMU, nur ein Vollzeitstudium anzubieten, wurde aus Sicht der Gutachter*innen 
nachvollziehbar begründet, jedoch wird die Annahme, die publikationsbasierte Thesis im Zeit-
raum von drei Jahren fertigstellen zu können, nach wie vor kritisch gesehen. Die Praxis wird 
schlussendlich zeigen, wie viele Studienende den Studiengang innerhalb von 3 Jahren erfolg-
reich abschließen werden können. 

Beurteilung 

Das Kriterium ist aus Sicht der Gutachter*innen erfüllt. 

Empfehlung 

Die Gutachter*innen geben der antragstellenden Institution folgende Empfehlung zur Weiter-
entwicklung ab: das ausschließliche Anbieten einer Vollzeitvariante sowie die Anzahl an Publi-
kationen mit dem Status "angenommen" sollten laufend evaluiert und ggf. zukünftig angepasst 
werden. 
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ECTS-Anrechnungspunkte aus dem Graduiertenprogramm des Doktoratsstudiengangs "Nursing 
Practice & Leadership" erbracht werden, von denen formal, non-formal und informell erworbe-
nen Kompetenzen in beschriebener Form angerechnet werden können. 

Im Zuge des Vor-Ort-Besuchs stießen die Gutachter*innen hierzu jedoch auf eine Unstimmig-
keit, die sich aus den Darstellungen der Studierenden und später den Akteur*innen des Studi-
engangs ergaben. Die Studierenden berichteten den Gutachter*innen, dass unter anderem ein-
zelne Lehrveranstaltungen aus Masterstudiengängen individuell zur Anrechnung beantragt wer-
den können, was die Studierenden auch positiv bewerteten. So wurde z.B. berichtet, dass das 
Absolvieren einer Methoden-LV aus einem Masterstudiengang, sowie, in einem anderen Fall, 
die Tätigkeit als Lehrende in einem Methodenmodul eines BA-Studiengangs, zur Anrechnung 
im Promotionsstudiengang "Nursing & Allied Health Sciences" gebracht werden konnte. Aus den 
Ausführungen wurde den Gutachter*innen aber nicht ganz klar, ob hierzu das Niveau 8 oder 7 
angerechnet wurde, da die Studierenden unter anderem von Anrechnungsmodulen aus dem 
Masterstudiengang sprachen (NQR-Niveau 7), was die Gutachter*innen mit Blick auf das ange-
strebte Niveau 8 Promotionsstudiengang verwirrte, da sämtliche Module im Curriculum auf 
NQR-Niveau-8 (äquivalent EQR-8) angesetzt sind. 

In der Gesprächsrunde mit den Akteur*innen der PMU baten die Gutachter*innen daher um 
Beschreibung der Vorgehensweise dieser Anrechnungen. Sehr realistisch erläuterte die desig-
nierte Studiengangsleitung, dass die Studierenden für den bereits akkreditierten Promotions-
studiengang aus verschiedenen Masterstudiengängen kämen, die sehr heterogen studiert hät-
ten und bei Einstieg in den Promotionsstudiengang unterschiedliche Voraussetzungen aufweisen 
würden. Um nun auf ein homogenes Level für die Dissertationsvorhaben zu kommen, würden 
teilweise Lehrveranstaltungen aus dem Masterstudiengang angerechnet werden, die die Stu-
dierenden absolviert haben. Diese seien grundsätzlich auch anrechenbar, was sich mit den Er-
klärungen der Studierenden deckt. Auf Nachfrage der Gutachter*innen wurde seitens der PMU 
außerdem bestätigt, dass im geplanten Studiengang zwölf Lehrveranstaltungen als „Refresher-
Kurse“ im ersten Jahr angeboten werden sollen, die auf Masterniveau (NQR-7) liegen. Diese 
Kurse können zum Teil wie oben beschrieben angerechnet werden, wenn Studierende diese 
bereits in vorangegangenen Masterstudiengängen absolviert haben. 

Die Gutachter*innengruppe begrüßt grundsätzlich, dass man an der PMU durch diese Vorge-
hensweise bei unterschiedlichen Masterabsolvent*innen auf ein einheitliches Niveau kommt, 
um angemessen auf eine Promotion vorzubereiten. Es wird auch deutlich, mit wieviel Aufwand 
dies für die Studiengangsleitung und die unterstützenden Akteur*innen verbunden ist. Die Gut-
achter*innen möchten auch dazu ermutigen, an dieser studierendenorientierten Vorgehens-
weise festzuhalten, was letztendlich zu gelingenden Promotionen führt. Auch ist klar, dass ein 
„Refreshing“ auf Niveau 7 umgesetzt werden muss, um den Anschluss an NQR-8 herzustellen, 
wie es alle Module im Curriculum des geplanten Doktoratsstudiengangs "Nursing Practice & 
Leadership" andenken. Was die Gutachter*innen jedoch kritisieren ist, dass in den Modul- und 
Lehrveranstaltungsbeschreibungen des geplanten Studiengangs (Anlagenheft 2: Curriculum 
Doktoratsstudium Ph.D. Modul- und Lehrveranstaltungsbeschreibungen) sämtliche Lehrveran-
staltungen mit EQF– bzw. NQR–Stufe 8 angegeben werden (siehe Kap. § 18 Abs. 4 Z 1). Für 
die Gutachter*innen bleibt daher unklar, ob die PMU bei den Anrechnungen zwischen NQR-
Niveau 7 und 8 differenziert sowie, ob diese Differenzierung auch den Studierenden transparent 
vermittelt wird. Die Gutachter*innen erachten es zum einen als notwendig, jene Lehrveranstal-
tungen, die NQR-Stufe 7 entsprechen, auch in den Modul- und Lehrveranstaltungsbeschreibun-
gen entsprechend auszuweisen. Sie empfehlen weiters, diese zwölf Lehrveranstaltungen, die 
der sogenannten "Refresher Phase" dienen und die dem NQR 7 entsprechen, bzw. für die man 
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sich auch Lehrveranstaltungen aus Masterstudiengängen etc. anrechnen kann, als eigenes Mo-
dul auszuweisen. Dies sollte deutlich als eigener Teil des Doktoratsstudiengangs, z.B. in einer 
Art Studieneingangsphase, dargestellt werden. Weiters sollte den Studierenden auch deutlich 
kommuniziert werden, dass dieses Modul als "Refresher-Lehrveranstaltungen" und daher als 
Eingangsphase zu den Kernmodulen des Doktoratsstudiengangs dienen. 

Zusammengefasst wird das Verfahren zur Anerkennung von formal, non-formal und informell 
erworbenen Kompetenzen aus Sicht der Gutachter*innen Antrag umfassend abgebildet und in 
der Praxis gelebt. Positiv ist, dass auf die individuellen Belange und Lebensbiografien der Be-
werber*innen eingegangen wird. Das Profil und die intendierten Lernergebnisse entsprechen 
aus Sicht der Gutachter*innnen fachlich, wissenschaftlich und in Bezug auf die auszuübende 
Rolle dem Qualifikationsniveau des nationalen Qualifikationsrahmens. Aus Sicht der Gutach-
ter*innen ist es möglich, passende Prüfungsleistungen aus MA-Studiengängen für eine Refre-
shing- oder Übergangsphase anzurechnen, damit letztendlich alle Studierende mit demselben 
Niveau in ihre PhD-Arbeit starten können und am Ende des geplanten Studiengangs Doktorats-
niveau 8 erreicht wird. Das Verfahren muss jedoch aus Sicht der Gutachter*innen transparenter 
dargestellt werden, vor allem in Hinblick auf die Lehrveranstaltungen, für die Leistungen des 
NQR 7 angerechnet werden können. 

Beurteilung 

Das Kriterium ist aus Sicht der Gutachter*innen mit Einschränkung erfüllt. Verfahren zur 
Anerkennung von formal, non-formal und informell erworbenen Kompetenzen, im Sinne der 
Anrechnung auf Prüfungen oder Teile des Studiums, sind klar definiert, jedoch ist aus Sicht der 
Gutachter*innen derzeit nicht für alle Beteiligten transparent, dass auch Lehrveranstaltungen 
auf NQR-Niveau 7 angerechnet werden können. 

Auflage 

Die Gutachter*innen empfehlen dem Board der AQ Austria, folgende beiden Auflagen zu ertei-
len: 

Die antragstellende Institution weist in einem Zeitraum von bis zu zwei Jahren nach, dass das 
Verfahren zur Anrechnung der zwölf „Refresher“-Lehrveranstaltungen (NQR-Niveau 7), die ein 
einheitliches Niveau zu Beginn des geplanten Doktoratsstudiengangs herbeiführen sollen, für 
die Studierenden transparent dargestellt wird. 

Die antragstellende Institution weist in einem Zeitraum von bis zu zwei Jahren nach, dass jene 
Lehrveranstaltungen, die NQR-Stufe 7 entsprechen, auch in den Modul- und Lehrveranstal-
tungsbeschreibungen entsprechend ausgewiesen werden. 

Empfehlung 

Die Gutachter*innen empfehlen der antragstellenden Institution, die zwölf Lehrveranstaltun-
gen, die der sogenannten "Refresher Phase" dienen und die dem NQR 7 entsprechen, bzw. für 
die man sich auch Lehrveranstaltungen aus Masterstudiengängen etc. anrechnen kann, als ei-
genes Modul auszuweisen. Dies sollte deutlich als eigener Teil des Doktoratsstudiengangs, z.B. 
in einer Art Studieneingangsphase, dargestellt werden. Weiters sollte den Studierenden auch 
deutlich kommuniziert werden, dass dieses Modul als "Refresher"-Lehrveranstaltungen und da-
her als Eingangsphase zu den Kernmodulen des Doktoratsstudiengangs dienen. 
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wie der aktuelle Stand hinsichtlich zur geplanten Besetzung von pflegewissenschaftlichen Pro-
fessuren ist. Ergänzend wurde ersucht, die Ausschreibungstexte beizulegen. Dem kam die PMU 
mit Nachreichung 01 vom 02.06.2022 nach, indem Ausschreibungstexte zur Besetzung von 
zwei Professuren (1. Professor in Nursing Science and Advanced Nursing Practice und 2. Pro-
fessor in Nursing Science and Cross- Sectoral Care) beigelegt wurden. Ausführungen zum Pro-
zess der Besetzungen blieben aus. Aus diesem Grund wurde im Vor-Ort-Besuch von den Gut-
achter*innen danach gefragt, wie der Stand zum Personalaufwuchs an der PMU zu sehen ist. 
Die Akteur*innen verwiesen auf die schwierige Situation des Marktes, was den Gutachter*innen 
bekannt ist. Es wurde davon gesprochen, dass man mit teuren Anzeigen in überregionalen und 
internationalen Fach- und Tageszeitschriften keine guten Erfahrungen gemacht habe und des-
halb eher auf „Social Media“ zurückgreifen wolle. Seitens der Gesprächspartner*innen der PMU 
wurde grob der generelle Ablauf zu Besetzungen von Universitätsprofessuren dargelegt. Da den 
Gutachter*innen die Ausführungen nicht ausreichten, um konkret auf ein erfülltes Kriterium 
schließen zu können, wurde im Zuge des Vor-Ort-Besuchs am 08.06.2022 ergänzend um eine 
entsprechende Nachreichung ersucht. In der Nachreichung soll der Sachstand zum Prozess der 
Besetzung von neuen Professuren am Institut für Pflegewissenschaft und -praxis dargestellt 
werden. Die PMU legte am 15.06.2022 die geforderte Nachreichung nach dem Vor-Ort-Besuch 
vor. In der Nachreichung werden die Prozesse zur Berufung von Universitätsprofessuren abge-
bildet. An den Prozessen orientiert, findet eine Beschreibung zum Sachstand der Berufungen 
statt. Daraus ergibt sich, dass bereits von Oktober bis Dezember 2021 Rektorat und Vizerekto-
rat tätig wurden, um eine Berufungskommission zu bestellen. Von Jänner bis Mai 2022 wurde 
eine Arbeitsgruppe bestellt, die am gewünschten Profil und den entsprechenden Ausschrei-
bungstexten der Professuren gearbeitet haben. Von Juni bis August 2022 ist die Konstituierung 
der Berufungskommission geplant. In den Monaten September bis Dezember 2022 sollen die 
Ausschreibungen stattfinden und erste Bewerbungen sollen gesichtet werden. Zudem werden 
in dem Zeitraum die Gutachter*innen bestellt. Für Jänner bis Mai 2023 sind Interviews und 
Kolloquien vorgesehen – die Reihung der Liste soll festgelegt werden. Im Zeitraum Jänner bis 
Juni 2023 kann die Kanzlerin Verhandlungen mit den Listenkandidaten führen. Eine Berufung 
erfolgt im Anschluss durch den Rektor der PMU. 

Aus Sicht der Gutachter*innen erstreckt sich das gesamte Verfahren sehr lang. Es ist aber zu 
bemerken, dass den Gutachter*innen die Sachkenntnis darüber fehlt, warum sich einzelne 
Schritte im Prozess bis zu fünf Monaten hinziehen. Dies mag den Abläufen in der Organisation 
der PMU geschuldet sein. Gleichwohl bildet sich für die Gutachter*innengruppe eine „Timeline“ 
ab, wann mit der Besetzung von zwei weiteren Professuren gerechnet werden kann. 

Das vorhandene Personal erfüllt die Kriterien in Lehre und Forschungsaktivitäten, um Promoti-
onen angemessen betreuen zu können. Mit der Nachreichung vom 15.06.2022 belegt die PMU 
zudem, dass ein entsprechend pflegewissenschaftlicher Personalaufbau im Bereich der Univer-
sitätsprofessuren in Arbeit ist. 

Beurteilung 

Das Kriterium ist aus Sicht der Gutachter*innen erfüllt. 

Empfehlung 

Die Gutachter*innen empfehlen der antragstellenden Institution zur Weiterentwicklung, die 
Ausschreibungen für die zu besetzenden Universitätsprofessuren rasch zu veröffentlichen, um 
frühzeitig weiteres professorales Personal für die Dissertationsprojekte im geplanten Studien-
gang gewinnen zu können. 
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Für die Kalkulation des geplanten Doktoratsstudiengang "Nursing Practice & Leadership" wird 
unter Berücksichtigung einer maximalen Studierendenzahl von 30 Studierenden pro Jahrgang 
ausgegangen, wenn der Vollausbau im Jahr 2029 erreicht ist. Somit werden 2029 insgesamt 
90 Studierende und eine Erlössumme  (Studiengebühren, Prüfungsgebühren 
und Aufnahmegebühren) angenommen. Die Prognose des Studierendenaufwuchses im Zeit-
raum 2023 bis 2029 ist sukzessive und damit vorsichtig kalkuliert. So geht man u.a. im Jahr 
2023  

 Der aufbauende Aufwuchs und die daran ausgerichtete Kalkulation werden von 
den Gutachter*innen positiv bewertet und ergeben aus deren Sicht ein realistisches Bild dar-
über, dass die Finanzierung des Studienprogramms mindestens für sechs Jahre gesichert ist. 
Gleichwohl wurde im Rahmen des Vor-Ort-Besuchs von den Gutachter*innen danach gefragt, 
wie die PMU damit umgehen würde, wenn die angenommenen Studierendenzahlen nicht er-
reicht werden könnten. Die Akteur*innen der Privatuniversität führen hierzu an, dass die Un-
terdeckung eines Studiengangs an einer privat geführten Hochschule keinen Sinn mache und 
demnach Studienprogramme mit finanziellen Verlusten auslaufen würden. Dies sei in der Ge-
schichte der PMU bisher einmal vorgekommen und wurde entsprechend umgesetzt. Im geplan-
ten Doktoratsstudiengang "Nursing Practice & Leadership" gehe man von einer gelingenden 
Kalkulation aus. Gestützt wird diese Aussage durch Erklärungen, dass an der PMU auch Gegen-
finanzierungen durch gut laufende Studienprogramme üblich seien.

Überschüssige Erlöse könnten zur 
Gegenfinanzierung des Doktoratsstudiengangs herangezogen werden, sollten die anvisierten 
Studierendenzahlen nicht erreicht werden. Generell wird die Fortführung von auslaufenden Stu-
dienprogrammen bis zum Abschluss einer*s jeden Studierenden unter Berücksichtigung einer 
1,5-fachen Regelstudiendauer gesichert, wie im Selbstbericht (S. 74) der PMU ausgewiesen 
wird. 

Insgesamt zeigt sich den Gutachter*innen, dass der Finanzierungsplan zum Doktoratsstudien-
gang "Nursing Practice & Leadership" sehr detailliert und umfassend abgebildet ist. So sind u.a. 
individuelle Personalkosten, Lernbausteine und deren Produktion, Marketing und externe Lehre 
in die Kalkulation eingepreist und finden entsprechend Berücksichtigung. Die tabellarischen 
Aufstellungen und schriftlichen Ausführungen zur Finanzierung erwecken bei den Gutachter*in-
nen einen plausiblen Eindruck. 

Beurteilung 

Das Kriterium ist aus Sicht der Gutachter*innen erfüllt. 

Hervorzuhebende gute Praxis 

Positiv ist hervorzuheben, dass die Doktorand*innen über Stipendienprogramme der PMU ge-
fördert werden können, was während der Gespräche im Rahmen des Vor-Ort-Besuchs näher 
erläutert wurde. Zudem werden Mitarbeiter*innenstellen an Studierende vergeben, was die Fi-
nanzierung des Studiums erleichtert. 
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4 Zusammenfassung und abschließende Bewertung 
 

(1) Entwicklung und Qualitätssicherung des Doktoratsstudiengang 

Das QM-System der PMU weist aus Sicht der Gutachter*innen einen guten strukturellen Aufbau 
auf und ist umfassend beschrieben. Der geplante Doktoratsstudiengang "Nursing Practice & 
Leadership" ist in das bestehende System eingebettet. Die einzelnen QM-Prozesse konnten von 
den Gutachter*innen im Rahmen des Vor-Ort-Besuchs verifiziert werden. Auch die zu erwar-
tenden neuralgischen Punkte im geplanten Studiengang sind im Blickfeld der Akteur*innen der 
PMU. Als gute Praxis bewerten die Gutachter*innen die internationale Einbindung von Pflege-
praktiker*innen und Pflegewissenschaftler*innen. 

Die Beurteilungskriterien zum Prüfbereich Entwicklung und Qualitätssicherung des Doktorats-
studiengang sind aus Sicht der Gutachter*innen erfüllt. 

 

(2) Forschungsumfeld 

Das Institut für Pflegewissenschaft und -praxis an der PMU belegt eine lange Tradition im Be-
reich der Forschung. Über Jahre wurde eine sehr gute Forschungsinfrastruktur aufgebaut, an 
der auch die Studierenden partizipieren, wie im Zuge des Vor-Ort-Besuchs durch die Gutach-
ter*innen festgestellt werden konnte. Die Forschungsschwerpunkte des Instituts für Pflegewis-
senschaft und -praxis, an die der geplante Doktoratsstudiengang anschließen soll, sowie die 
dargestellte Forschungsleistung entsprechen aus Sicht der Gutachter*innen sowohl dem uni-
versitären Anspruch als auch dem Anspruch der Disziplin. Die in den Antragsunterlagen ange-
führten Forschungsprojekte entsprechen einem guten wissenschaftlichen Stand und können von 
den Gutachter*innen den Forschungsschwerpunkten zugeordnet werden. Angemerkt muss an 
dieser Stelle von den Gutachter*innen jedoch werden, dass der Bezug auf das in der Einleitung 
an unterschiedlichen Stellen als Referenz angeführte MRC Framework nicht hergestellt werden 
kann, zumal hier auf eine überholte Version des MRC Frameworks referenziert wird. Da die 
überarbeitete Version (öffentlich zugänglich seit 2021, publiziert 2022) einen Paradigmenwech-
sel in der Entwicklung, Evaluierung und Implementierung komplexer Interventionen eingeläutet 
hat und die Programmtheorieentwicklung bzw. Weiterentwicklung als zentrales Element betont, 
ist daher der Verweis auf das MRC von 2008 aus Sicht der Gutachter*innen nicht geeignet, um 
den Forschungsleistungen des Instituts und den Schwerpunkten des geplanten Doktoratsstudi-
engangs zu entsprechen. 

Das wissenschaftliche Personal wird entsprechend und ausreichend in Forschungs- und Ent-
wicklungstätigkeiten am Institut involviert. Um die für die Pflegewissenschaft wichtigen For-
schungsaktivitäten weiter voranzutreiben und den aus Sicht der Gutachter*innen sehr guten 
Standard der PMU aufrechtzuerhalten, empfehlen die Gutachter*innen der antragstellenden In-
stitution längerfristig die Verteilung der Betreuungstätigkeiten am Institut für Pflegewissen-
schaft und -praxis im Blick zu halten. 

Die Beurteilungskriterien zum Prüfbereich Forschungsumfeld sind aus Sicht der Gutachter*in-
nen erfüllt. 
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Die Gutachter*innen geben folgende Empfehlungen zur Weiterentwicklung des geplanten Stu-
diengangs ab: 

Es wird der antragstellenden Institution empfohlen, das MRC Framework entweder nicht als 
Grundlage zu betonen oder die Ausrichtung in der Forschung und im Studienprogramm an die 
neuesten Erkenntnisse anzupassen.  

Weiters wird der antragstellenden Institution die Entwicklung einer eigenen Societal Impact 
Strategie, die in Zukunft Teil der Selbstevaluation sein könnte, empfohlen. 

Um eine übermäßige Belastung von einzelnen Betreuer*innen zu vermeiden, wird der antrag-
stellenden Institution empfohlen, die Anzahl an zu betreuenden Doktoratsstudierenden über 
das Kollegium hinweg adäquat zu verteilen, insbesondere sobald die Studierendenzahlen wie 
geplant steigen. 

 

(3) Betreuung und Beratungsangebote 

Betreuungen und Beratungen zeigen sich an der PMU aus Sicht der Gutachter*innen gesichert. 
Die Studierenden profitieren von einem breiten Beratungsangebot, das sowohl gesamtuniver-
sitär als auch studiengangsspezifisch aufgestellt ist. Bemerkenswert ist aus Sicht der Gutach-
ter*innen, dass den Studierenden sehr subjektorientiert weitergeholfen wird, wenn Problem-
stellungen auftreten, wie sich im Rahmen des Vor-Ort-Besuchs zeigte. Auch wurde realistisch 
dargestellt, dass individuelle Problemstellungen in den Dissertationsvorhaben von den Be-
treuer*innen rasch und strukturiert gelöst werden. Die aktuell ungleichen Betreuungsverhält-
nisse unter den Betreuer*innen werden aus Sicht der Gutachter*innen zukünftig durch den 
professoralen Personalaufwuchs kompensiert werden können, der sich an der PMU im Prozess 
befindet. 

Die Beurteilungskriterien zum Prüfbereich Betreuung und Beratungsangebote sind aus Sicht der 
Gutachter*innen erfüllt. 

Die Gutachter*innen geben folgende Empfehlung zur Weiterentwicklung hinsichtlich der Be-
treuungsrelation ab: Um eine übermäßige Belastung von einzelnen Betreuer*innen zu vermei-
den, wird der antragstellenden Einrichtung empfohlen, die Anzahl an zu betreuenden Dokto-
ratsstudierenden über das Kollegium hinweg adäquat zu verteilen, insbesondere sobald die 
Studierendenzahlen wie geplant steigen.  

 

(4) Studiengang und Studiengangsmanagement 

Studiengang und Studiengangsmanagement sind aus Sicht der Gutachter*innen überlegt und 
gut geplant. Der geplante Studiengang bietet einen guten Anschluss zu bestehenden Advanced 
Nursing Practice (ANP)-Masterstudiengängen. Das Profil und die intendierten Lernergebnisse 
des Studiengangs sind klar formuliert; umfassen fachlich-wissenschaftliche sowie personale und 
soziale Kompetenzen und entsprechen den Anforderungen der angestrebten beruflichen Tätig-
keitsfelder. Jedoch entsprechen die intendierten Lernergebnisse der zwölf sogenannten "Refres-
her-Lehrveranstaltungen" aus Sicht der Gutachter*innen nicht, wie in den Modul- und Lehrver-
anstaltungsbeschreibungen der PMU beschrieben, dem NQR-8, sondern sind tatsächlich NQR-7 
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zuzuordnen. Diese sogenannte "Refresher-Kurse" werden laut PMU zu Beginn des geplanten 
Studiengangs angeboten, um die heterogenen Voraussetzungen der Studierenden auszuglei-
chen. Dies wird von den Gutachter*innen zwar als wichtige Maßnahme, die auch zur Qualitäts-
steigerung im Doktoratsstudiengang selbst und des wissenschaftlichen Outputs beitragen kann, 
anerkannt und als sinnvoll erachtet. Da diese zwölf Lehrveranstaltungen im Curriculum aber als 
Teile des geplanten Doktoratsstudiengangs und nicht extra als sogenannte "Refresher-Kurse" 
ausgewiesen sind, entstand hierzu eine Verwirrung unter den Gutachter*innen. Dies konnte 
zwar im Gespräch aufgeklärt werden, trotzdem bleibt die Tatsache bestehen, dass die inten-
dierten Lernergebnisse dieser zwölf Lehrveranstaltungen aus Sicht der Gutachter*innen nicht, 
wie in den Modul- und Lehrveranstaltungsbeschreibungen der PMU beschrieben, dem NQR-8 
entsprechen, sondern tatsächlich NQR-7 zuzuordnen sind. 

Das Verfahren zur Anerkennung von formal, non-formal und informell erworbenen Kompeten-
zen wird aus Sicht der Gutachter*innen im Antrag umfassend abgebildet und in der Praxis 
gelebt. Positiv ist, dass auf die individuellen Belange und Lebensbiografien der Bewerber*innen 
eingegangen wird. Das Profil und die intendierten Lernergebnisse entsprechen aus Sicht der 
Gutachter*innen fachlich, wissenschaftlich und in Bezug auf die auszuübende Rolle dem Quali-
fikationsniveau des nationalen Qualifikationsrahmens. Aus Sicht der Gutachter*innen ist es 
möglich, passende Prüfungsleistungen aus MA-Studiengängen für eine Refreshing- oder Über-
gangsphase anzurechnen, damit letztendlich alle Studierende mit demselben Niveau in ihre 
PhD-Arbeit starten können und am Ende des geplanten Studiengangs Doktoratsniveau 8 er-
reicht wird. Das Verfahren muss jedoch aus Sicht der Gutachter*innen transparenter dargestellt 
werden, vor allem in Hinblick auf die Lehrveranstaltungen, für die Leistungen des NQR 7 ange-
rechnet werden können. Verfahren zur Anerkennung von formal, non-formal und informell er-
worbenen Kompetenzen, im Sinne der Anrechnung auf Prüfungen oder Teile des Studiums, sind 
klar definiert, jedoch ist aus Sicht der Gutachter*innen derzeit nicht für alle Beteiligten trans-
parent, dass auch Lehrveranstaltungen auf NQR-Niveau 7 angerechnet werden können.  

Die Gutachter*innen empfehlen dem Board der AQ Austria daher, der antragstellenden Institu-
tion folgende beiden Auflagen zu erteilen: 

Die antragstellende Institution weist in einem Zeitraum von bis zu zwei Jahren nach, dass das 
Verfahren zur Anrechnung der zwölf „Refresher“-Lehrveranstaltungen (NQR-Niveau 7), die ein 
einheitliches Niveau zu Beginn des geplanten Doktoratsstudiengangs herbeiführen sollen, für 
die Studierenden transparent dargestellt wird.  

Die antragstellende Institution weist in einem Zeitraum von bis zu zwei Jahren nach, dass jene 
Lehrveranstaltungen, die NQR-Stufe 7 entsprechen, auch in den Modul- und Lehrveranstal-
tungsbeschreibungen entsprechend ausgewiesen werden. 

Zudem empfehlen die Gutachter*innen der antragstellenden Institution, die zwölf Lehrveran-
staltungen, die der sogenannten "Refresher Phase" dienen und die dem NQR 7 entsprechen, 
bzw. für die man sich auch Lehrveranstaltungen aus Masterstudiengängen etc. anrechnen kann, 
als eigenes Modul auszuweisen. Dies sollte deutlich als eigener Teil des Doktoratsstudiengangs, 
z.B. in einer Art Studieneingangsphase, dargestellt werden. Weiters sollte den Studierenden 
auch deutlich kommuniziert werden, dass dieses Modul als "Refresher"-Lehrveranstaltungen 
und daher als Eingangsphase zu den Kernmodulen des Doktoratsstudiengangs dienen. 

Die Studiengangsbezeichnung und der akademische Grad entsprechen aus Sicht der Gutach-
ter*innen dem Profil des Studiengangs. 



36/38 

Inhalt und Aufbau des Studienplans gewährleisten aus Sicht der Gutachter*innen das Erreichen 
der intendierten Lernergebnisse. Das ECTS-System wird aus Sicht der Gutachter*innen im Stu-
diengang korrekt angewendet, der Workload ermöglicht das Erreichen der intendierten Lerner-
gebnisse in der festgelegten Studiendauer. Das geplante Studium soll nur in Vollzeit absolviert 
werden können. Die PMU hat sich laut eigener Aussagen aufgrund ihrer bisherigen Erfahrungen 
mit dem bereits bestehenden Doktoratsstudiengang "Nursing and Allied Health Sciences", der 
als Teilzeitstudiengang angeboten wird, bewusst dazu entschieden, um die Ph.D. Abschluss-
quote zu erhöhen. Der modulare Aufbau in Verbindung mit zunehmendem Schwerpunkt auf die 
Bearbeitung der Thesis macht es aus Sicht der Gutachter*innen möglich, die intendierten Lern-
ergebnisse innerhalb von drei Jahren zu erreichen, da sich die Studierenden aufgrund des Voll-
zeitstudiums ausschließlich darauf konzentrieren können. Trotzdem ist die Gefahr einer Über-
forderung bei den Studierenden aufgrund der vielen Lernziele aus Sicht der Gutachter*innen 
gegeben. Die abschließende Thesis kann entweder als Monografie oder als publikationsbasierte 
Ph.D. Thesis verfasst werden. Letztere verlangt vier Publikationen mit dem Status "angenom-
men", was den Gutachter*innen schwierig innerhalb von 3 Jahren zu erreichen erscheint. 

Die Gutachter*innen geben der antragstellenden Institution daher folgende Empfehlung zur 
Weiterentwicklung ab: das ausschließliche Anbieten einer Vollzeitvariante sowie die Anzahl an 
Publikationen mit dem Status "angenommen" sollten laufend evaluiert und ggf. zukünftig an-
gepasst werden. 

Eine Promotionsordnung, ein Diploma Supplement sowie aus Sicht der Gutachter*innen geeig-
nete Prüfungsmethoden liegen vor. 

Die Zulassungsvoraussetzungen zum Studium sind klar definiert und entsprechen aus Sicht der 
Gutachter*innen den Anforderungen an ein Doktoratsstudium. Die Gutachter*innen empfehlen 
der antragstellenden Institution, den Begriff "hochqualifiziertes Research Proposal" als Zulas-
sungsbedingung zu überdenken und ggf. in "qualifiziertes Research Proposal" oder "qualitäts-
volles Research Proposal" umzuwandeln. Die Gutachter*innen-Gruppe ist der Meinung, dass ein 
Doktoratsstudiengang die Studierenden befähigen soll, ein hochqualifiziertes Research Proposal 
zu entwickeln und dass diese Fähigkeit nach einem Masterabschluss nicht vorausgesetzt werden 
kann. 

Das Aufnahmeverfahren für den Studiengang ist aus Sicht der Gutachter*innen klar definiert, 
für alle Beteiligten transparent und gewährleistet eine faire Auswahl der sich bewerbenden Per-
sonen. 

Die Kriterien § 18 Abs. 4 Z 2 bis Z 8 sind aus Sicht der Gutachter*innen erfüllt. 

Die Kriterien § 18 Abs. 4 Z 1 sowie Z 9 sind aus Sicht der Gutachter*innen mit Einschränkung 
erfüllt. 

 

(5) Personal 

Insgesamt zeigt sich aus Sicht der Gutachter*innen ein sehr engagierter Personalstamm an der 
PMU, der zukünftig durch Personalaufwuchs gestützt werden sollte. 

Im Rahmen von Nachreichungen legte die PMU u.a. Ausschreibungstexte zur Besetzung von 
zwei Professuren vor (1. Professor in Nursing Science and Advanced Nursing Practice und 2. 
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Professor in Nursing Science and Cross- Sectoral Care) sowie Ausführungen zum geplanten 
Stand der Besetzungen vor. Aus Sicht der Gutachter*innen erstreckt sich das gesamte Verfah-
ren sehr lang. Gleichwohl bildet sich für die Gutachter*innengruppe eine „Timeline“ ab, wann 
mit der Besetzung von zwei weiteren Professuren gerechnet werden kann. 

Das vorhandene Personal erfüllt die Kriterien in Lehre und Forschungsaktivitäten, um Promoti-
onen angemessen betreuen zu können. Aus den eingereichten Unterlagen geht aber hervor, 
dass bei den Professuren mit mehr als 50% Anstellungsverhältnis nur zwei aus der Disziplin, 
auf die der Studiengang fokussiert (Pflegewissenschaft), stammen, was eine gewisse Schieflage 
in Bezug auf die Fachspezifität der (internen) Betreuer*innen darstellt. Diese Problematik ergibt 
sich aus Sicht der Gutachter*innen aus der Kleinheit der vergleichsweise jungen Disziplin Pfle-
gewissenschaft und wird durch die Zunahme hochschulischer Studiengänge noch verschärft, da 
der Markt geeignete Kandidat*innen entsprechend absorbiert. Vor diesem Hintergrund ist die 
PMU aus Sicht der Gutachter*innen in einer schwierigen Situation, wenn es um eine professo-
rale Personalaufstockung geht. In Anbetracht der Tatsachen, dass a) genügend externe fach-
spezifische Betreuer*innen zur Verfügung stehen, b) zwei zusätzliche facheigene Professuren 
ausgeschrieben werden und c) die PMU deutliche Bemühungen zeigt, den institutseigenen Nach-
wuchs auf dem Weg zur Habilitation zu fördern, wird der Prüfbereich seitens der Gutachter*in-
nen dennoch als erfüllt betrachtet. 

Die Gutachter*innen geben der antragstellenden Einrichtung die Empfehlungen zur Weiter-
entwicklung ab, bei Ausschreibungen und Besetzungen neuer Professuren auf Fachspezifität 
(Pflegewissenschaft) zu achten und die aktive Förderung der Habilitationen von institutseigenen 
Pflegewissenschafter*innen voranzutreiben. 

Die Gutachter*innen empfehlen dem Board der AQ Austria bei der nächsten Verlängerung der 
institutionellen Akkreditierung explizit auf diese Entwicklungen (Fachspezifität der neuen Pro-
fessuren, Habilitationen aus der PMU) zu achten. 

Die Gutachter*innen empfehlen der antragstellenden Institution zur Weiterentwicklung, die 
Ausschreibungen für die zu besetzenden Universitätsprofessuren rasch zu veröffentlichen, um 
frühzeitig weiteres professorales Personal für die Dissertationsprojekte im geplanten Studien-
gang gewinnen zu können. 

 

(6) Finanzierung 

Die PMU ist ein marktwirtschaftliches Unternehmen, das seit vielen Jahren sehr erfolgreich 
agiert. Vor diesem Hintergrund wurde insbesondere im Zuge des Vor-Ort-Besuchs plausibel, 
dass finanzielle Korrektive die Fortführung des Doktoratsstudiengangs sichern bzw. die Studier-
barkeit der Promovenden geregelt ist. Insgesamt zeigt sich den Gutachter*innen, dass der Fi-
nanzierungsplan des Doktoratsstudiengangs "Nursing Practice & Leadership" sehr detailliert und 
umfassend abgebildet ist. Alle anfallenden Kosten sind in der Kalkulation eingepreist. 

Das Kriterium ist seitens der Gutachter*innen erfüllt. 

 

Die Gutachter*innen empfehlen dem Board der AQ Austria eine Akkreditierung des Dok-
toratsstudiengangs "Nursing Practice & Leadership" der Paracelsus Medizinische Privatuniversi-
tät Salzburg – Privatstiftung, durchgeführt in Salzburg, mit folgenden Auflagen: 
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• Beurteilungskriterien § 18 Abs. 4 Z 1 und Z 9: Die antragstellende Institution weist in 
einem Zeitraum von bis zu zwei Jahren nach, dass jene Lehrveranstaltungen, die NQR-
Stufe 7 entsprechen, auch in den Modul- und Lehrveranstaltungsbeschreibungen ent-
sprechend ausgewiesen werden. 

• Beurteilungskriterium § 18 Abs. 4 Z 9: Die antragstellende Institution weist in einem 
Zeitraum von bis zu zwei Jahren nach, dass das Verfahren zur Anrechnung der zwölf 
„Refresher“-Lehrveranstaltungen (NQR-Niveau 7), die ein einheitliches Niveau zu Be-
ginn des geplanten Doktoratsstudiengangs herbeiführen sollen, für die Studierenden 
transparent dargestellt wird.  

 

 

5 Eingesehene Dokumente 
 

• Antrag auf Akkreditierung des Doktoratsstudiengangs "Nursing Practice & Leadership" 
der Paracelsus Medizinische Privatuniversität Salzburg – Privatstiftung, durchgeführt in 
Salzburg, vom 15.12.2021 in der Version vom 22.03.2022 

• Nachreichungen vom 02.06.2022: 

• Ausschreibungstexte zur Besetzung der beiden geplanten Professuren für den Fach-
bereich Pflegewissenschaft 

• Erläuterung, wie hoch der prozentuale Anteil an professoraler Lehre gemessen am 
Gesamtanteil der Lehre des geplanten Studiengangs ist 

• Nachreichungen vom 15.06.2022: 

• Aktivitäten- und Zeitplan zur Besetzung der beiden geplanten Professuren für den 
Fachbereich Pflegewissenschaft 

• Differenzierung der Rollen von early post docs und advanced post docs in der Lehre 
sowie entsprechende Bezugnahme auf das hochschuldidaktische Konzept 

• Harmonisierung der Zulassungsvoraussetzungen in der Studien- und Prüfungsord-
nung sowie dem Diploma Supplement 
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